
 

TSV Eintracht Völkenrode v. 1904 e.V.  Geschäftsführender Vorstand 
 38112 Braunschweig, den 29.04.2026 

Jahreshauptversammlung am 29.05.2026 
TOP 5.1 Antrag des Vorstandes zur Festlegung der Höhe der Mitgliedsbeiträge aus 
zwingenden Gründen (§§ 12 Abs. 1, 16 Abs. 2 f der Satzung) 

Der Vorstand schlägt der JHV folgende Anpassung der Mitgliedsbeiträge ab 01.07.2026 vor 

 

Sachverhalt 
Der Vorstand hat am 19.01. und 27.04.2026 sowie bei der erweiterten Vorstandssitzung am 16.03.2026 das 
Thema „Erhöhung der Mitgliedsbeiträge“ umfassend beraten und frühzeitig den anwesenden Mitgliedern offen 
und transparent vorgestellt, weil es zwingende Gründe dafür gibt, die letztlich fremdbestimmt sind.. 

Handlungsbedarf 
Die Stadt BS (EMail vom 10.12.2025) hat in ihren Sportföderrichtlinien vom 01.01.2026 die 
Voraussetzungen für antragberechtigte Sportvereine geändert, wenn diese weiterhin eine Förderung in 
Anspruch nehmen wollen: Mindestbeiträge pro Jahr von 140 | 70 € für Erwachsene | Kinder sind festgelegt.  
Zudem sind die Kosten für die Anmietung von Sportstätten der Stadt BS seit 01.01.2026 erheblich gestiegen; 
die Vereine sind nunmehr verpflichtet, 19% Mehrwertsteuer für die Anmietung der Sportstätten zu zahlen. 

Vorschlag 
Der Vorstand unterbreitet der JHV folgenden Vorschlag: 
 Erwachsene 12 €/Monat = 144 €/Jahr (bislang 10,00/Monat = 120 €/Jahr) 
 Kinder/Jugendliche/Studenten 8 €/Monat = 96 €/Jahr (bislang 6,00/Monat = 72 €/Jahr) 
 Familienbeitrag 25 €/Monat = 300 Euro/Jahr (bislang 20,00/Monat = 240 €/Jahr) 
 Passive 4 € /Monat = 48 Euro/Jahr (bislang 3,00/Monat = 36 €/Jahr) 
 Spartenbeiträge von 2 €/Monat für aktive Fußballsenioren bleiben unberührt (neu: 144 + 24 = 168 €/Jahr). 

 Die Beiträge sollen für Mitglieder und Neumitglieder ab 1.7.2026 gelten 
Begründung 
 Unser Verein hat traditionell günstige Beiträge im Bereich des SSB BS 
 Die letzte Beitragsanpassung war 2021 auf einstimmigen Beschluss der JHV 14.02.2020. 
 Der Vorstand prüft und berichtet der JHV, ob das Beitragsvolumen für die Vereinszwecke auskömmlich ist. 
 Bereits in der letzten JHV hat der Vorstand darauf hingewiesen, dass eine Beitragsanpassung in der 

nächsten JHV 2026 unvermeidbar ist; darauf hat ausdrücklich auch der bei der JHV 2025 anwesende 
damalige Geschäftsführer des SSB BS Wolfram Wehling hingewiesen. 

 Zwingende Gründe für die Kostensteigerung sind die vom Rat der Stadt BS am 09.12.2025 beschlossene 
Anpassung der Sportförderrichtlinie der Stadt BS zum 01.01.2026 sowie der neue Entgelttarif der Stadt 
BS für die Benutzung der städtischen Sporteinrichtungen (EntgT-Sport-BS) ab 01.01.2026. 

 Sportförderrichtlinie der Stadt BS vom 01.01.2026, Nr. 3.2 
 gemeinnütziger Verein und im Vereinsregister eingetragen 
 Satzung mit dem Zweck zur Förderung von Bewegung und Sport 
 Mitgliedschaft im LSB Niedersachsen und damit SSB BS e.V. 
 Mitgliedsbeitrag mind. 140,00 Euro jährlich für Erwachsene (Beitrag für aktive Mitglieder ohne 

Ermäßigungen) und für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren mindestens 70,00 Euro jährlich 
 mindestens 100 Mitglieder für Förderung von Baumaßnahmen etc. 
 Die Höhe des Mindestbeitrages wird entsprechend den Lebenshaltungskosten regelmäßig 

fortgeschrieben. Hierzu befindet der Rat der Stadt Braunschweig regelmäßig alle drei Jahre 
(erstmalig im Laufe des Jahres 2028). 

 Kostensteigerung der Mieten für Sporthallen und Sportplätze ab 01.01.2026 
 Umsatzsteuerpflicht dieser Mieten für Sportanlagen seit 2026 (Grundsatzurteil des Bundesfinanzhofes) 
 Entgelttarif der Stadt BS für die Benutzung der städtischen Sporteinrichtungen (EntgT-Sport-BS). 

 Die Vorgaben der Stadt BS sind bindend, d.h. wir hätten bereits zum Jahresbeginn die Beiträge erhöhen 
müssen; die Stadt BS gesteht aber aus Kulanz die weitere Förderung für das gesamte Jahr 2026 zu, 
wenn wir ab 01.07.2026 die Beiträge an die o.a. Mindestgrenze anpassen 

 Wenn wir 2026 nicht auf die Mindestbeiträge erhöhen, verlieren wir die Zuschüsse, das wäre eine 
fünfstellige Summe; und das könnten wir uns – trotz stabiler Kassenlage – nicht leisten. 

 Die Entwicklung der Einnahmen zeigt einen Abwärtstrend zu einem nicht mehr verantwortbaren Minus. 

Votum des Vorstandes 
Zustimmung der Jahreshauptversammlung am 29.05.2026 durch offene Abstimmung 

Braunschweig, den 29.04.2026 
 
Jörg Baumbach, 1. Vorsitzender Angela Grote, 2. Vorsitzende 
Dieses Schriftstück ist elektronisch erstellt und hat auch ohne Unterschrift Gültigkeit. 


